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FINANZPOLITIK

Der Staatszuschuß zur Rentenversicherung
Bruno Molitor, Würzburg

Bei den Sparaktionen im nach wie vor bedrohten Bundeshaushalt hat der Finanzminister erklärt, 
daß die beiden großen Ausgabenblöcke, mit denen der Bund Sozialpolitik treibt, außer Diskussion 
stehen: die Kriegsopterversorgung und der Staatszuschuß zur Rentenversicherung. Für den ersten 
Posten ist dem aus sozialethischen Gründen nur zuzustimmen. Für den zweiten überzeugt das Diktum 
jedoch weniger.

Der Staatszuschuß zur Rentenversicherung 
wurde schon bisher, wenn es im Bundeshaus

halt brannte, als finanzpolitische Manövriermasse 
behandelt. Das soziale Versprechen, das sich in 
ihm ausdrückt, sank so im akuten Fall faktisch 
zu einer Verpflichtung zweiter Ordnung ab: Mehr
fach kam es zu direkten Kürzungen bzw. zur Strei
chung von Teilzuschüssen; dann wieder wurden 
Verpflichtungen der Knappschaft, für die der Bund 
in Defizithaftung steht, auf die Rentenversicherung 
der Arbeiter und Angestellten abgewälzt; einmal 
übernahmen die Sicherungsträger statt der baren 
Zuschüsse Schuldbuchforderungen des Bundes 
freiwillig, dann wieder wurden sie dazu gezwun
gen; aber während in diesen Fällen wenigstens 
noch Zinsen anfielen, ging der Bund schließlich 
dazu über, Teile des Zuschusses zinslos auf län
gere Frist zu stornieren.
Das sind Erfahrungen, die skeptisch stimmen 
müssen. Entscheidend ist jedoch die Frage, ob 
anläßlich der unumgänglichen Generalbereinigung 
des Staatshaushaltes die Politiker nicht gut be
raten wären, auch die Funktion des Bundeszu
schusses prinzipiell zu überprüfen. Dabei geht es 
in erster Linie um die Rentenversicherungen der 
Arbeiter und Angestellten; die Knappschaft trägt 
bereits heute überwiegend Züge einer Staats
versorgung.
Und da ist zu sagen, daß für die Rentenleistungen 
einer Sozialversicherung mit Umlageverfahren der 
Staatszuschuß keine konstitutionelle Notwendig
keit darstellt. Welche sozialen Gründe auch immer 
zur Zeit der Einführung der Altersvorsorge in der 
Bismarck-Zeit für einen Finanzierungsbeitrag aus 
allgemeinen Steuermitteln gesprochen haben mö
gen — bei dem inzwischen erreichten Niveau der 
Arbeitnehmereinkommen und ihrer durchschnitt-
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liehen Steuerlastquote gelten sie sicherlich nicht 
mehr. In der Tat wird der heutige Bundeszuschuß 
denn auch mit der „zusätzlichen“ Belastung be
gründet, die der Rentenversicherung aus den 
Kriegsfolgen entstand und die daher von der All
gemeinheit zu tragen sei. Und ausdrücklich be
schränkt die Versicherungsordnung von 1957 die 
Verpflichtung der öffentlichen Hand auf solche 
Ausgaben der Vorsorgesparte, die nicht Versiche
rungsleistungen im eigentlichen Sinne sind 
(§ 1389 RVO).

Um so erstaunlicher ist es dann, daß der Bundes
zuschuß (1957: 3,4 Mrd. DM) an die Allgemeine 
Bemessungsgrundlage der Rentenformel gebun
den wurde, mithin insoweit automatisch mit der 
Höhe der Rentenleistungen von Jahr zu Jahr 
steigt. 1974 erreichte er bereits 17 Mrd. DM. Wenn 
gleichwohl sein Anteil an den jeweiligen Gesamt
ausgaben der Rentenversicherung eine sinkende 
Tendenz zeigt (1957: 30% ; 1974: 20% )'), so geht 
das darauf zurück, daß dieses Ausgabenvolumen 
nicht nur von den Veränderungen der Allgemei
nen Bemessungsgrundlage, sondern auch der Zu
nahme der Rentnerzahlen bestimmt wird, die der 
Staatszuschuß nicht berücksichtigt.

Nun wäre es sicherlich ein untauglicher Versuch, 
die Belastung der Alterssparte durch die Kriegs
folgen an den einzelnen Ausgabenposten zu er
rechnen und auf solche Weise Periode für Periode 
die absolute Höhe des Bundeszuschusses ermit
teln zu wollen. Ebenso verfehlt erscheint es je
doch, sie automatisch mit der Lohn- und Gehalts
entwicklung, so wie sie sich in der Allgemeinen 
Bemessungsgrundlage niederschlägt, ad infinitum 
zunehmen zu lassen.

Unter der Voraussetzung, daß — anders als bei 
der Sozialen Krankenversicherung — für die Ren
tenträger an einem Staatszuschuß auf die Dauer 
festgehalten werden soll, empfiehlt sich eine an
dere Technik. Es wäre mit §1389 RVO ernst zu 
machen und die finanzielle Beteiligung des Bun-
T) D er A n te il des  R e n te nzuschusses  am  B u n d e s h a u s h a lt b e l ie f  
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des auf jene Leistungen zu beschränken, auf die 
der Versicherte nicht durch seine Beitragszahlung 
einen Anspruch erworben hat. Damit gewinnt die 
saubere und für jedermann verständliche Durch
führung des Versicherungsprinzipes: Die einzelne 
Rente steht in Äquivalenz mit der individuellen 
Beitragsleistung; „versicherungsfremde“ Ausga
ben, zu denen der Gesetzgeber die Alterssparte 
verpflichtet, hat er entsprechend auch aus Steuer
mitteln zuzuschießen. Darüber hinaus wird mit 
einer solchen Regelung die Verpflichtung der 
öffentlichen Hand aus der engen Bindung an die 
Kriegsfolgelasten gelöst; auch wenn diese einmal 
ausgelaufen sind, bleibt der Bundeszuschuß sy
stemkonform begründet.

Ein erstes Beispiel ist das Institut der Mindest
rente. Systemkonform wäre eine Lösung, bei der 
jene Renten, die — nach dem Äquivalenzprinzip 
berechnet — einen bestimmten Prozentsatz der 
jeweiligen Allgemeinen Bemessungsgrundlage 
unterschreiten, auf jene Mindesthöhe angehoben 
und die Differenzbeträge zwischen Versicherungs
rente und Mindestrente den Sicherungsträgern 
aus allgemeinen Steuermitteln erstattet werden. 
Statt dessen hat man eine „Rente nach Mindest
einkommen“ kreiert, die Beitragsleistungen an
setzt, die nicht erbracht worden sind. Damit ist 
ein wesensfremdes Element in die Versicherungs
ordnung gekommen, das nachträglich jene Kritiker 
ins Recht setzt, die überhaupt nichts von einer 
Mindestrente wissen wollten, weil dafür die Für
sorge zuständig sei.

Der Grund für die getroffene Regelung ist nicht 
weit zu suchen: die Regierung vermochte mit so
zialen Verbesserungen aufzuwarten, ohne daß das 
Staatsbudget berührt wurde. Dem Sicherungsträ
ger freilich kann die Neuerung nicht gut bekom
men; sie ist ein Sargnagel an dessen finanzieller 
Solidität, wenn der Beitragssatz nicht noch höher 
geschraubt wird. Dabei hätte eine Mindestrente 
aus Steuermitteln den zusätzlichen Vorteil, daß 
den Politikern unmißverständlich nahegebracht 
wird, wie viele Versicherte nach einem vollen Ar
beitsleben gleichwohl über einen unzureichenden 
Unterhalt im Alter verfügen und an welchen typi
schen Ursachen das liegt. Entsprechend kann dann 
auch im wohlverstandenen Eigeninteresse mit ge
zielten arbeits- und lohnpolitischen Maßnahmen 
versucht werden, jene Ursachen für die Zukunft 
abzubauen, was alles jetzt mit dem großen Mantel 
der solidarischen Versicherungsgemeinschaft zu
gedeckt wird.

Ein weiteres Beispiel für einen sozial gezielten 
Staatszuschuß ist die Versorgung bei Frühinvali
dität. In relativ jungen Jahren nicht mehr voll er
werbsfähig zu sein, muß als eine Geißel der mo
dernen Arbeitswelt gelten. Aber gegen dieses 
Risiko kann sich der einzelne nicht im Wege der

Versicherung schützen. Hier hat die Gesellschaft 
einzuspringen. Und zwar zuvörderst mit Maßnah
men der medizinischen und beruflichen Rehabilita
tion, um die Leistungsfähigkeit soweit wie mög
lich wiederherzustellen. Gelingt das nicht, ist die 
Versicherungsrente des Invaliden, die bei der re
lativ geringen Zahl an Beitragsjahren kaum je 
ausreichend sein wird, aufzustocken. Das kann, 
wie in der geltenden Regelung, über die Anerken
nung von „Zurechnungszeiten“ (zwischen dem 
Eintritt des Invaliditätsfalles und dem 55. Lebens
jahr) geschehen. Aber die entsprechenden Zusatz
ausgaben wären zusammen mit den Rehabilita
tionsleistungen aus Steuermitteln zu tragen. Und 
das gleiche Verfahren hätte überhaupt für bei
tragslose, aber dennoch rentensteigernde Ersatz- 
und Ausfallzeiten zu gelten, soweit sie nicht prak
tisch alle Versicherten betreffen, etwa für das 
heute auf verschiedenen Seiten propagierte „Er
ziehungsjahr“ für Frauen, die Kinder aufziehen.

Ob schließlich auch die Verwaltungsausgaben des 
Sicherungsträgers, also die Kosten seiner Be
triebsbereitschaft, vom Staatsbudget übernommen 
werden sollen oder gar die Beiträge der Alters- 
sparte zur Krankenversicherung der Rentner, ist 
vorderhand eine politische Entscheidung, nämlich 
darüber, in welcher Höhe die Altersvorsorge der 
Arbeitnehmer das Steueraufkommen insgesamt 
belasten soll. Allerdings muß Klarheit bestehen, 
daß das, wozu sich der Bund beim neu struktu
rierten Zuschuß zur Rentenversicherung verpflich
tet, für die Zukunft als finanzpolitische Manövrier
masse ausscheidet. Sachlich gezielte Zuschüsse, 
von denen dann auch die Kalkulation des Pflicht
beitragssatzes ausgeht, können nicht mehr ein
fach manipuliert oder storniert werden.

Immerhin ist jetzt gleichsam eine Prämie darauf 
gesetzt, die Rationalisierung der einschlägigen 
Ausgabenarten in der Rentenversicherung ener
gisch voranzutreiben, auf daß sich die effektive 
Budgetbelastung im Zeitverlauf senkt, ohne daß 
etwas von der Verflichtung, die die öffentliche 
Hand eingegangen ist, zurückgenommen würde.

Entscheidend bleibt jedoch, daß soziale Neue
rungen, die die Politiker versprechen, nunmehr 
genau an ihren Kosten gemessen und unmittelbar 
an ihrer Steuerbelastung geprüft werden müssen. 
Es darf sich nicht wiederholen, daß heute groß
artige Verbesserungen eingeführt werden, um 
morgen, weil sich die Leistungen als „so teuer“ 
herausstellen, den Beitragssatz heraufzusetzen. 
Aber auch dies ist in die Waagschale eines Staats
zuschusses zu legen, der sich nicht automatisch 
mit den Rentenzahlungen erhöht: sein auf be
stimmte Sozialausgaben des Sicherungsträgers 
gezielter Einsatz steigert die Verteilungswirkung, 
die von der Beteiligung der öffentlichen Hand bei 
progressivem Steuersystem ausgeht.
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